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Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Bundesminister 

Stubenring 1, 1010 Wien 
Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2023-0.068.888 Ihr Zeichen: BKA - PDion (PDion)13640/J-NR/2023 

Wien, am 24. März 2023 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Dagmar Belakowitsch und weitere haben am 

25.01.2023 unter der Nr. 13640/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage be-

treffend Wirtschaftskammer wegen früherer Pensionskassenzahlungen angezeigt - Wo 

ist die Reaktion der Aufsichtsbehörde BMAW bzw. BMDW? gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 4 

• Hatte das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW) 

bis Mai 2022 bzw. das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) als 

Aufsichtsbehörde der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) Kenntnis von dieser 

Sonderpensionsregelung für den WKÖ-Generalsekretär und ÖVP-

Nationalratsabgeordneten Karlheinz Kopf?  

o Wenn ja, seit wann?  

o Wenn nein, warum nicht? 

• Hat es zwischen dem Verfassungsdienst des Bundeskanzleramts {BKA) und dem 

BMDW bzw. dem BMAW in der Causa "Sonderpensionsregelung Karlheinz Kopf" ei-

ne Kontaktaufnahme gegeben?  

o Wenn ja, wann und mit welchem Ergebnis?  

o Wenn nein, warum nicht? 

13260/AB 1 von 2

vom 24.03.2023 zu 13640/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at



 

 

2023-0.068.888 2 von 2 

• Sind Ihnen als Aufsichtsbehörde über die Wirtschaftskammer Österreich (WKO) 

weitere Sonderpensionsregelungen bekannt?  

o Wenn ja, seit wann?  

o Wenn nein, warum nicht? 

• Welche Maßnahmen wird das BMAW ergreifen, um diese "Sonderpensionsregelun-

gen" in der WKO abzustellen? 

Der Abschluss von Dienstverträgen ist eine im eigenen Wirkungsbereich in weisungsfreier 

Eigenverantwortlichkeit zu besorgende Angelegenheit der Wirtschaftskammer Österreich. 

Eine darauf bezogene Berichtspflicht ist nicht normiert. Pensionskassenpensionen sind im 

Übrigen keine Sonderpensionen im Sinne des Sonderpensionenbegrenzungsgesetzes (sie-

he dazu die Erläuterungen RV 140 XXV. GP, 2). 

Univ.-Prof. Dr. Martin Kocher 

Elektronisch gefertigt 
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